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Janos Djanic, Burefeldstr.2, 77704 Oberkirch - Zusenhofen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokoll Sektionssportausschuss der Sektion Bowlin g im SKVS e.V. 
Termin:    Sonntag, 26.04.2015 
Beginn:    15:45 Uhr  
Ende:       17:40 Uhr 
Ort:      Hotel Jägerhaus, Postplatz 1-2, 79822 Tit isee-Neustadt 
Anwesende:    18 Vorstandsmitglieder + Delegierte d er Vereine und 3 Gäste ohne         
Stimmrecht  (siehe Liste im Anhang)        
  
 
 

1. Begrüßung durch den Sektionssportwart Karsten Schrader 
2. Feststellung der Anwesenheit (18 Stimmen + 3 Gäste) und Stimmberechtigung 
3. Verabschiedung der TOP - einstimmig 
4. Redaktionelle Überarbeitungen von Ordnungen und Bestimmungen:                             ----

Ergänzung der Sportordnung der Sektion um Punkt 1.5 wie folgt: Für der Sportbetrieb gilt 
die Anti-Doping-Ordnung des SKVS (in der Fassung vom 21.08.2009).                  
Abstimmung einstimmig mit 18 Ja.                                                                                 
Änderung der Durchführungsbestimmungen SBL in Punkt 2.3 bis 2.5 (siehe Anhang). 
Abstimmung 17 Ja, 1 Enthaltung.                                                                                      
Streichung Punkt 4.4 der Durchführungsbestimmungen SBL (wird Bestandteil 
Bußgeldkatalog.)                                                                                                       -
Abstimmung 17 Ja, 1 Enthaltung.                                                                                                  
Änderung im Spielmodus unter Punkt 5.1 der Durchführungsbestimmungen SBL 
bezüglich der Punkteverteilung (siehe Anhang).                                                                   
Abstimmung 10 Ja, 7 Nein, 1 Enthaltung.                                                                                   
Änderung bzw. genauere Beschreibung der Anzahl Qualifikanten für Zwischenrunde und 
Finale unter Punkt 5.3 der Durchführungsbestimmungen SBM (siehe Anhang). 
Abstimmung einstimmig mit 18 Ja                                                                                                 
Ergänzung Punkt 2.7 in Bußgeldkatalog (Punkt 4.4 aus der DfB SBL)                 
Abstimmung einstimmig mit 18 Ja                                                                                             
Diskussion zu (3) Anträgen von Michael Driller (siehe Anhang)                                                 
Abstimmung je Punkt 17 Nein, 1 Ja  

 
5. Terminplan 2015/2016 der Sektion Bowling im SKVS – Termine, Spielorte und 

Verantwortliche Vereine festgelegt. Abstimmung einstimmig mit 16 Ja, 1 Nein.    
 

Janos Djanic 
Ranglistenwart 
Sektion Bowling 

E-Mail: 
ranglistenwart@bowling-suedbaden-
online.de 

April.2016 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bankverbindung 
Volksbank Freiburg - BLZ 68090000 – Kto.Nr.: 20157615 

6. Diskussion Antrag von John Wysocki bezüglich Handicapregelung bei den Senioren C (siehe 
Anhang) Abstimmung 13 Ja, 1 Nein, 4 Enthaltungen 

 
7. Verschiedenes:  

- Ölbilder SBM sollen 1 Woche vor Start veröffentlicht werden 
- Meldeschluß SBL 15.08.2015 (Anzahl Teams je Liga) 
- Zahlungsschluß 22.08.2015 
 

 
                                                                                                                                                                                                 
                                                                             

 
Janos Djanic 
Ranglistenwart 
Sektion Bowling im SKVS   
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Geschäftsstelle Sektion Bowling: 
Vorsitzender Andreas  Mayer, Bauhöferstr. 89, 79115 Freiburg 
Tel. 0761 472254 – Fax: 0761 4768329 

Geschäftsstelle SKVS e.V., Im Stabert 18, 79258 Hartheim 
Tel. 07633 9231643 – Fax: 9231645 
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Karsten Schrader,  Theodor-Hanloser-Str. 18,  78224 Singen

Einladung zum Sektionssportausschuss 

Sehr geehrter Herr Mayer, lieber Andreas, sehr geehrter Herr Djanic, lieber Janos, sehr 

geehrte Vereinssportwarte 

Hiermit laden wir Euch recht herzlich zur ordentlichen Sportausschusssitzung der Sektion Bowling 
ein. 

Termin: Samstag, den 26.04.2015

Beginn: 14:30 Uhr 

Ort: Hotel Jägerhaus, Postplatz 1-2, 79822 Titisee-Neustadt  

Tel.: 07651-5055 

Tagesordnung: 

1. Eröffnung und Begrüßung 

2. Feststellung der Anwesenheit und Stimmberechtigung 

3. Verabschiedung der Tagesordnung 

4. Redaktionelle Überarbeitungen von Ordnungen und Bestimmungen 

5. Terminplan 2015 / 2016 der Sektion Bowling im SKVS 

6. Anträge zur Sportausschusssitzung 

7. Verschiedenes 

Karsten Schrader

Sektionssportwart

Sektion Bowling im SKVS e.V.
Theodor-Hanloser-Str. 18
78224 Singen
Tel. 07731-3196680
Mobil: 0170-9676876
E-Mail:
sportwart@bowling-suedbaden-online.de

21.03.2015

1.Sektionsvorsitzender Andreas Mayer
Ranglistenwart Janos Djanic
Sportwarte der Vereine



Anträge zur Sportausschusssitzung sind bis 19.04.2014 schriftlich per E-Mail an die oben genannte 
Mailadresse zu richten. 

Die Stimmverteilung zum Sektionssportausschuss und die redaktionell überarbeiteten Ordnungen und 
Bestimmungen reichen wir nach. 

Wir wünschen allen eine gute Anreise und bitten um pünktliches Erscheinen. 

Mit freundlichen und sportlichen Grüßen 

Karsten Schrader 
1. Sektionssportwart 
Sektion Bowling im SKVS 
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Änderungen diverser Dokumente 
Betreff eingeben 

Hiermit beantrage ich die Änderungen folgender Dokumente der Sektion Bowling im SKVS: 

Sportordnung 
der Sektion Bowling im SKVS 
 
Durchführungsbestimmungen 
der Sektion Bowling im SKVS 
für den Ligaspielbetrieb  
 

Durchführungsbestimmungen 
der Sektion Bowling im SKVS 
für Südbadische Meisterschaften  
 

Bußgeldkatalog 
der Sektion Bowling im SKVS 

Die Änderungsvorschläge übersende ich euch in Anlage. 

Ich verbleibe 
mit freundlichen und sportlichen Grüßen 

Karsten Schrader 
1.Sektionssportwart 
Sektion Bowling im SKVS 

Karsten Schrader

1.Sektionssportwart

Sektion Bowling

Theodor- Hanloser-Straße 18
78224 Singen

Tel. 07731/3196680

E-Mail:

sportwart@bowling-suedbaden.de

19.04.2015

Karsten Schrader, Theodor-Hanloser-Str. 18, 78224 Singen

Mitglieder Sektionssportausschuss
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1. Allgemeines 

1.1 Diese Sportordnung ist eine Ergänzung der Sportordnung der DBU und regelt 
den Sportbetrieb der Sektion Bowling im Bereich des Sportkegler Verbandes 
Südbaden e.V. (SKVS) auf regionaler Ebene. Sie ist für alle Mitglieder der Sekti-
on Bowling im SKVS verbindlich. 

1.2 Anträge auf Änderungen oder Ergänzung der Sportordnung der Sektion Bowling 
im SKVS können jederzeit von Mitgliedsvereinen, Sektionsportausschussmitglie-
dern und Mitgliedern des Sektionsvorstands an den Sektionssportausschuss / 
Vorstand der Sektion Bowling im SKVS gerichtet werden. Nach Beratung solcher 
Anträge muss dem Antragsteller eine Mitteilung über das Ergebnis zugesandt 
werden. 

1.3 Änderungen und Ergänzungen (Punkt 1.2 und 1.3) treten mit der offiziellen Veröf-
fentlichung in Kraft. Dies kann sowohl über die Verteilung per Mail als auch durch 
Veröffentlichung auf der offiziellen Internetseite der Sektion Bowling im SKVS ge-
schehen. 

1.4 Alle Regelungen der gültigen Sportordnung der DBU behalten uneingeschränkt 
ihre Gültigkeit. Sollten einzelne Bestimmungen der Sportordnung der Sektion 
Bowling im SKVS im Widerspruch zur gültigen  Sportordnung der DBU stehen, ist 
in allen Fällen die Regelung innerhalb der Sportordnung der DBU bindend. Die 
weiteren Bestimmungen der Sportordnung der Sektion Bowling im SKVS bleiben 
hiervon unberührt. 

1.5 Für den Sportbetrieb gilt die Anti -Doping -Ordnung des SKVS (in der Fassung 
vom 21.08.2009). 

2. Spielberechtigung / Zahlung von Beiträgen und Nenngebühren 

2.1 Spielberechtigt sind alle Spieler der Sektion Bowling im SKVS, die einen DKB-
Spielerpass mit gültiger Beitragsmarke und eine gültige DBU- Ranglistenkarte 
besitzen. 

2.2 Ausgenommen sind Spieler, die von der DBU oder dem SKVS vom Spielbetrieb 
gesperrt sind, auch wenn sie die Bedingungen unter Punkt 2.1 erfüllen. 

2.3 Die Ranglistenkarte muss vor dem offiziellen Start des Spielers beim Ranglisten-
wart beantragt sein. Die Ranglistenkartengebühr muss bis zum Spieltag auf dem 
Konto der Sektion Bowling im SKVS eingegangen sein. 

2.4 Die Höhe der Gebühr für die Ranglistenkarte wird vom Vorstand der Sektion Bow-
ling im SKVS festgelegt und ist den Vereinen vor Beginn der Saison schriftlich 
mitzuteilen. 

2.5 Fällige Verbandsbeiträge, insbesondere die Rechnung der Beitragsmarken, müs-
sen vor Saisonbeginn von den Vereinen beglichen sein, ansonsten kann das 
Spielrecht für sämtliche Spieler des betroffenen Vereines entzogen werden. 

2.6 Das Startrecht für Mannschaften oder Spieler eines Vereins kann für einzelne 
Wettbewerbe entzogen werden, wenn die Nenngebühr für den entsprechenden 
Wettbewerb nicht fristgerecht entrichtet wird. Fristgerechte Entrichtung bedeutet 
nach gängiger Rechtssprechung Zahlungseingang auf dem Konto der Sektion 
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1. Ligen 

1.1 Für die Durchführung des Ligaspielbetriebs in Südbaden ist der Sektionssportwart 
der Sektion Bowling im SKVS zuständig. Die Durchführungsbestimmungen wer-
den durch den Sportausschuss genehmigt. 

1.2 Die südbadischen Ligen unterteilen sich in zwei Ligen, die hierarchisch geordnet 
sind: 

Ø Verbandsliga 

Ø Landesliga  

1.3 Es gibt keine getrennten Damen- und Herrenligen, alle Mannschaften spielen 
gemeinsam in einer Ligastruktur. In allen Ligen sind Damen, Herren und ge-
mischte Mannschaften erlaubt. 

1.4 In allen Ligen spielen maximal 8 Mannschaften 

1.5 Insgesamt werden sechs Spieltage angesetzt, wobei jedes Spieltag-Ende nach 
dem Spielsystem als abgeschlossen gilt und an jedem Spieltag gemäß den Best-
immungen jede Mannschaft in einer anderen Formation antreten kann. 

 

2. Teilnehmer  

2.1 Teilnehmende Mannschaften an den südbadischen Bowlingligen sind Mitglieder 
der Vereine der Sektion Bowling im SKVS. Sie können sich für den Ligaspielbe-
trieb anmelden und sich über entsprechende Platzierungen für die höheren Ligen 
qualifizieren. 

2.2 Mannschaftsstärken: Gespielt wird in allen Ligen in  4er-Mannschaften 

2.3 In der Verbandsliga dürfen nur die zwei ersten Mannschaften beliebig viele 
Mannschaften eines Clubs spielen. Sofern eine (beziehungsweise zwei) Mann-
schaften des Clubs in einer Bundesliga spielen, ist auch die dritte (beziehungs-
weise) vierte Mannschaft des Clubs in der Verbandsliga spielberechtigt. 

2.4 In allen Ligen sind alle Mannschaften unbegrenzt spielberechtigt. 

2.5 
2.4 

Zum Nachweis der Spielberechtigung ist der gültige Spielerpass des DKB mit gül-
tiger Beitragsmarke und die aktuelle gültige Ranglistenkarte der DBU vorzulegen. 
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4. Gebühren 

4.1 Die Mannschaften der Südbadischen Ligen haben eine Nenngebühr zu entrichten. 
Die Nenngebühr beträgt 35,00 € / gemeldeter Mannschaft. 

4.2 Ohne fristgerechte Entrichtung der Nenngebühr besteht kein Startrecht! 

4.3 Spielgebühren / Bowlinganlage 

Ø Verbandsliga:  € 56,00 je Spieltag  

Ø Landesliga A:. € 56,00 je Spieltag / 8 Mannschaften 

Die Höhe der Spielgebühren ist von der Preisabsprache zwischen den ausrichten-
den Vereinen und den jeweiligen Bahnbetreibern abhängig und kann von daher 
variieren. Es soll dadurch verhindert werden, dass den Vereinen durch die Veran-
staltung Eigenkosten entstehen. Bei Abweichungen sind die vereinbarten Preise 
von den Vereinen dem Sportausschuss bzw. dem Sektionssportwart mitzuteilen. 

Die Spielgebühren sind vor Spielbeginn direkt beim ausrichtenden Verein zu be-
gleichen, der diese mit dem Bahnbetreiber verrechnet. 

4.4 Kann der Nachweis der Spielberechtigung nicht erbracht werden, wird eine Ver-
waltungsgebühr von 5,00 Euro erhoben. Die erforderlichen Dokumente, die vor 
dem Spieltag beantragt sein müssen, sind der zuständigen spielleitenden Stelle 
innerhalb einer Frist von sechs Tagen – per Post per Fax oder per Mail zuzusen-
den. 

 

5. Spielmodus  

5.1 Pro Spieltag treten die Mannschaften gegen jede andere Mannschaft der jeweili-
gen Liga an. Dabei werden die Punkte wie folgend vergeben: 

Gewinner Spieler gegen Spieler = 2 Punkte (bei unentschieden werden die Punk-
te geteilt). Es treten jeweils die Spieler auf den gleichen Positionen gegeneinan-
der an 

Gewinner Manschaft gegen Mannschaft = 6 Punkte (bei unentschieden werden 
die Punkte geteilt) 

5.3 Ein Spiel wird auf einer Doppelbahn mit dem Spielpartner in amerikanischer 
Spielweise absolviert. 

5.4 Ablauf Ligaspieltag 

Ø 10.00 Uhr - 10.10 Uhr - Vorbereitung/ Einnahme der Spielbahnen 

Ø 10.10 Uhr - 10.20 Uhr – Einspielzeit 

Ø 10.30 Uhr - 13.30 Uhr - 3 Spiele 

Ø 13.30 Uhr - 14.20 Uhr - Mittagspause und Bahnpflege 
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5.3 Qualifikation für die nächste Runde 

Sind in einem Wettbewerb 

> 12  Teilnehmer 4 – 12  Teilnehmer < 4 Teilnehmer 

so qualifizieren sich für die Zwischenrunde max. 

12 Spieler/-innen maximal 8 Spieler/-innen Alle Spieler/-innen 

so qualifizieren sich für die Finalrunde 

6 Spieler/-innen für das 
Round Robin 

4 Spieler/-innen mit 3 Fi-
nalspielen 

Alle Spieler/-innen mit 3 
Finalspielen 

 Entscheidend für die Qualifikation für die nächste Runde ist die tatsächliche An-
zahl der Teilnehmer, die den Wettbewerb in der Vorrunde der entsprechenden 
Südbadischen Meisterschaft aufgenommen haben. Meldet sich ein Teilnehmer für 
die Zwischenrunde / Round Robin / Finalspiele aus dem Wettbewerb ab, bleibt 
dessen Startplatz unbesetzt und wird nicht durch einen Nachrücker aufgefüllt. 

5.4 Der Sektionssportwart ist ermächtigt, den Zeitplan, und die Zahl der eingesetzten 
Spieler pro Bahn entsprechend der abgegebenen Meldungen anzupassen 

5.5 Die Bahnanlage muss für jeweils 30 nach dem Ende des Spieltags zur Verfügung 
stehen 

 

6. Wertung 

6.1 Bei Ausfall der Bahnencomputer muss das Spiel neu begonnen werden, falls der 
Spielstand nicht mehr nachvollziehbar ist. 

6.2 Einsprüche gegen Schreib- und Addierfehler: 

Eine Berichtigung von Fehlern beim Notieren der Ergebnisse und / oder beim 
Addieren auf dem Spielformular ist der betroffenen Mannschaft vom Schiedsrich-
ter mit Vorlage der entsprechenden Unterlagen bekanntzugeben. 

6.3 Die Benachrichtigung muss spätestens eine Stunde nach Ende der jeweiligen Se-
rie (8er, 7er, 6er, 5er, 4er, 3er, 2er) erfolgen. Innerhalb dieser Frist können die 
Fehler reklamiert werden. Hierzu müssen die Beweisunterlagen (Folie bezie-
hungsweise Computerausdruck) vorgelegt werden. 

6.4 Dies gilt ebenso für die vom Ausrichter erstellten Ergebnislisten. 
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  Geldbuße 

in € 

1. Präambel 

1. Die unter 2. aufgelisteten Verstöße werden durch den Sektionsportwart 
bzw. durch die 2. Sektionssportwartin geahndet. Zu den aufgeführten 
Bußgeldbeträgen werden angemessene Verwaltungsgebühren 
hinzugerechnet. Der Betrag ist innerhalb von 14 Tagen zu entrichten. Bei 
Nichteinhaltung der genannten Zahlungsfrist wird der betroffene Spieler, 
Club oder Verein vom weiteren Spielbetrieb bis zur Begleichung 
ausgeschlossen. 

 

2. Verstöße 

2.1 Bei Nichtantreten einer Mannschaft zu Pflichtspielen (Die gegnerische 
Mannschaft erhält jeweils 2 Punkte) ohne triftigen Grund. 
Anfallende Bahngebühren sind zu zahlen. 

30,00 € 

2.2 Fehlende gültige Werbegenehmigungen 25,00 € 
2.3 Spielberichte verspätet oder gar nicht übermittelt 

(Die Spielberichte sind spätestens 4 Tage nach dem Spieltag vom
Ligaleiter oder vom ausrichtenden Verein des Spieltages an die
Spielleitende Stelle zu schicken) 

20,00 € 

2.4 Ein offiziell gemeldeter Spieler/in zu einer Meisterschaft der Sektion 
Bowling Südbaden tritt unentschuldigt nicht an. 
Das Startgeld und anfallende Bahngebühren sind zu bezahlen. 

 
 

--- 
2.5 Nichtanwesenheit zu ehrender Personen bei Siegerehrungen 20,00 € 
2.6 Vereine, die zum Start der Ligasaison keine zwei Schiedsrichter stellen 

können, zahlen pro fehlendem Schiedsrichter einmalig für das Sportjahr 
         

100,00 € 
2.7 Kann der Nachweis der Spielberechtigung nicht erbracht werden, wird 

eine Verwaltungsgebühr erhoben. Die erforderlichen Dokumente, die vor 
dem Spieltag beantragt sein müssen, sind der zuständigen spielleitenden 
Stelle innerhalb einer Frist von sechs Tagen – per Post per Fax oder per 
Mail zuzusenden. 

 
 
 
 

5,00 
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Anträge Michael Driller - diverse 
Betreff eingeben 

Ich verbleibe 
mit freundlichen und sportlichen Grüßen 

Karsten Schrader 
1.Sektionssportwart 
Sektion Bowling im SKVS 

Karsten Schrader

1.Sektionssportwart

Sektion Bowling

Theodor- Hanloser-Straße 18
78224 Singen

Tel. 07731/3196680

E-Mail:

sportwart@bowling-suedbaden.de

19.04.2015

Karsten Schrader, Theodor-Hanloser-Str. 18, 78224 Singen



Sektion Bowling im SKVS 25.04.2015

15.08.2015 Meldeschluß SBL 2014/2015 SBL diverse Sportwarte

13.09.2015 Sommerferien Ende

20.09.2015 Verbandsliga Tag 1

20.09.2015 Landesliga Tag 1

27.09.2015 SBM der Senioren Vorrunde Sektion Bowling im SKVS

11.10.2015 SBM der Senioren / Jugend / Junioren Zwischenrunde / Finale Sektion Bowling im SKVS

18.10.2015 Verbandsliga Tag 2

18.10.2015 Landesliga Tag 2

02.11.2015 Herbstferien Beginn

06.11.2015 Herbstferien Ende

08.11.2015 Verbandsliga Tag 3

08.11.2015 Landesliga Tag 3

14.11.2015 DM der Ländermannschaften Tag 1 DBU

15.11.2015 DM der Ländermannschaften Tag 2 DBU

22.11.2015 SBM Trio der Senioren Zwischenrunde / Finale Sektion Bowling im SKVS

06.12.2015 SBM Mixed der Aktiven Vorrunde Sektion Bowling im SKVS

13.12.2015 SBM Mixed der Aktiven Zwischenrunde / Finale Sektion Bowling im SKVS

23.12.2015 Winterferien Beginn

17.01.2016 Verbandsliga Tag 4

17.01.2016 Landesliga Tag 4

24.01.2016 SBM Doppel der Aktiven Vorrunde Sektion Bowling im SKVS

31.01.2016 Verbandsliga Tag 5

31.01.2016 Landesliga Tag 5

04.02.2016 Der vor Aschermittwoch gelegene Donnerstag

10.02.2016 Aschermittwoch

14.02.2016 SBM Doppel der Aktiven Zwischenrunde / Finale Sektion Bowling im SKVS

21.02.2015 Verbandsliga Finale

21.02.2016 Landesliga Finale

28.02.2016 SBM Einzel der Aktiven Vorrunde

12.03.2016 Bundesligaaufstiegsspiele Tag 1 folgt DBU

13.03.2016 Bundesligaaufstiegsspiele Tag 2 folgt DBU

20.03.2016 SBM Einzel der Aktiven Zwischenrunde / Finale

24.03.2015 Osterferien Beginn

Änderungen vorbehalten Änderungen vorbehalten Änderungen vorbehalten



Sektion Bowling im SKVS 25.04.2015

01.04.2016 Osterferien Ende

10.04.2016 Sektionstag / Sportausschuss ??? Tittisee Sektion Bowling

14.04.2016 DM der Jugend B Beginn folgt DBU

17.04.2016 DM der Jugend B Ende folgt DBU

17.04.2016 Sektionstag / Sportausschuss ??? Tittisee Sektion Bowling

24.04.2016 Sektionstag / Sportausschuss ??? Tittisee Sektion Bowling

28.04.2015 DM der Junioren Beginn folgt DBU

01.05.2016 DM der Junioren Ende folgt DBU

04.05.2015 DM der Jugend A Beginn folgt DBU

08.05.2016 DM der Jugend A Ende folgt DBU

16.05.2015 Pfingstferien Beginn

27.05.2015 Pfingstferien Ende

29.05.2016 DM der Senioren / Versehrte Beginn folgt DBU

05.06.2016 DM der Senioren / Versehrte Ende folgt DBU

25.06.2016 DM der Aktiven Beginn folgt DBU

02.07.2016 DM der Aktiven Ende folgt DBU

28.07.2016 Sommerferien Beginn

11.09.2016 Sommerferien Ende

Änderungen vorbehalten Änderungen vorbehalten Änderungen vorbehalten
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Antrag John Wysocki zu Senioren C 
Betreff eingeben 

      

Ich verbleibe 
mit freundlichen und sportlichen Grüßen 

Karsten Schrader 
1.Sektionssportwart 
Sektion Bowling im SKVS 

Karsten Schrader

1.Sektionssportwart

Sektion Bowling

Theodor- Hanloser-Straße 18
78224 Singen

Tel. 07731/3196680

E-Mail:

sportwart@bowling-suedbaden.de

19.04.2015

Karsten Schrader, Theodor-Hanloser-Str. 18, 78224 Singen


